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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1951

Norm

ZPO §116 I

Rechtssatz

Für die Frage der Nichtigkeit nach § 477 Z 4 ZPO ist der Umstand, daß das Vorliegen der Voraussetzungen für die

Kuratorbestellung nicht vor derselben bescheinigt wurde, bedeutungslos, vielmehr ist entscheidend, ob die

gesetzlichen Voraussetzungen, nämlich Abwesenheit der Partei und Unkenntnis ihres Aufenthaltes tatsächlich im

Zeitpunkt der Kuratorbestellung gegeben waren.
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